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Kreisentwicklung



INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT

Neue Geschäftsordnung des Kreistags Würzburg (GeschO KT) vom 
11.05.2020 setzt auf stärkere interkommunale Zusammenarbeit:

- „Interkommunaler Beirat des Landkreises Würzburg“
(§ 40 GeschO KT)  und

- „Interkommunaler Ausschuss stadt.land.wü.“ (§ 41 GeschO KT).



Ausblick

52 Städte und 

Gemeinden mit 

insgesamt 

113 Ortsteile im 

Landkreis Würzburg 



Auszug der Regionalinitiativen
in der Region Würzburg:

Von der 
Region Mainfranken GmbH,
über die 
LAG Wein, Wald, Wasser, 
bis hin zu den 
interkommunalen Allianzen



Ausgangslage 
„Interkommunaler Beirat des 

Landkreises Würzburg“
(§ 40 GeschO KT) :

5 interkommunale Allianzen
(ILE)

und im nördlichen Landkreis 
die LAG Wein, Wald, Wasser



Interkommunaler Beirat des 
Landkreises Würzburg

Dem interkommunalen Beirat des Landkreises Würzburg gehören an
1. der Landrat als Vorsitzender,
2. acht Kreistagsmitglieder,
3. die Sprecher der interkommunalen Allianzen,
4. die Sprecher der Lokalen Arbeitsgruppen (LAG) von LEADER,
5. die Bürgermeister der Gemeinden Gerbrunn, Rottendorf, 
Veitshöchheim und des Marktes Höchberg, soweit sie nicht einer 
interkommunalen Allianz angehören, sowie
6. der/die Kreisvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags.



Interkommunaler Beirat des 
Landkreises Würzburg

Aufgabe:

Der interkommunale Beirat des Landkreises Würzburg dient der 
Begleitung der Allianzen und Leader und soll die interkommunale 
Zusammenarbeit fördern.

Konkret insbesondere:

 Austausch von gelungenen Beispielen
 Vermeidung von Doppelstrukturen
 Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit
 Vernetzung von allianzfreien Gemeinden mit den Initiativen
 Abstimmung von Projekten des Regionalmanagements



Interkommunaler Ausschuss stadt.land.wü.

Bisher: Gemeinsamer Mobilitätsausschuss von Stadt und Landkreis Würzburg

Nur EIN Thema für eine zukunftsweisende Regionalentwicklung.



Interkommunaler Ausschuss stadt.land.wü.

§ 41 GeschO KT:

Die Besetzung dieses Ausschusses, die zu behandelnden Themen 
sowie die Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen Landkreis 
und Stadt Würzburg bleiben einer gesonderten Regelung 
außerhalb dieser Geschäftsordnung vorbehalten.



Interkommunaler Ausschuss stadt.land.wü.



Interkommunaler Ausschuss stadt.land.wü.



Interkommunaler Ausschuss stadt.land.wü.
Die bisherigen Kooperationsformen - mit und ohne schriftlicher 
Vereinbarung - zeigen viele Möglichkeiten einer nachhaltigen und 
strukturierten Zusammenarbeit.

Der Hauptausschuss der Stadt Würzburg hat sich bereits am 
20.05.2020 mit diesem Thema befasst und die möglichen 
Themen/Aufgaben eines interkommunalen Ausschusses 
befürwortet. 

Der Kreisausschuss wird am 22.06.2020 über die 
Kooperationsvereinbarung beschließen.



Umwelt- und Klimaschutz Kultur, Schule und 
Sport 

Landrat/ 
Oberbürgermeister 

Bau und Infrastruktur Jugend, Familie und 
Soziales 

Mobilität inkl. 
• Park & Ride, Bike & 

Ride 
• Elektromobilität  
• Nahverkehrsplan 
• ÖPNV 
• Vernetzung 

Mobilitätsangebote 

Kultur: 
• Angebote 
• Netzwerke 
• Kulturförderung 

 

Wettbewerbsfähigkeit/ 
Wirtschaftsförderung, 
Regiopole 

Infrastruktur/ 
Daseinsvorsorge 

Soziales inkl. 
• Ehrenamt 
• Obdachlose 
• Sucht 
• Frauenhäuser 

Energiewende mit 
Beratungsangeboten und 
Angeboten der Jugendbildung 

Schulgliederungsplan Regionalmanagement 
mit Kooperations-
projekten - Vermarktung 

Wohnungsbau – 
bezahlbarer Wohnraum 

Familien- Jugend- und 
Seniorenangebote 

Klimaschutz inkl. erneuerbare 
Energien, Stadt-/Landklima 

Bildungsregion Weitere 
Förderprogramme und 
Entwicklungspotentiale 
(z. B. Smart City) 

Freizeit- und 
Naherholungsangebote, 
Tourismus 

Inklusion und Integration 

Naturschutz inkl. 
• Artenschutz 
• Grundwasser 
• Gewässer 

Sport mit Sportstätten und  
-förderung 

Interkommunale 
Zusammenarbeit – auch 
in gemeinsamen 
Beteiligungen (GmbHs, 
Zweckverbände) 

 Gesundheit 

 

Themen und Aufgabenbereiche, die bereits für eine engere Zusammenarbeit
identifiziert wurden:



Mögliche Rahmenbedingungen:

Vorsitz: 
Jährlicher Wechsel zwischen Oberbürgermeister und Landrat
2020: Oberbürgermeister Christian Schuchardt

Besetzung:
Stadtrat und Kreisausschuss bestimmen jeweils durch Beschluss die 
Entsendung der Ausschussmitglieder. Die Stadt und der Landkreis Würzburg 
entsenden je 11 Vertreter/innen in den Ausschuss. Dies sind der 
Oberbürgermeister der Stadt Würzburg bzw. der Landrat des Landkreises 
Würzburg sowie jeweils 10 Personen aus den Reihen des Stadtrates bzw. 
Kreistages.

Sitzungen:
Mindestens zweimal pro Jahr.  Der Ausschuss tagt grundsätzlich öffentlich.



Wir würden uns freuen, wenn der Stadtrat am 28.05.2020 
und der Kreisausschuss am 22.06.2020 die Überlegungen 
und Vorarbeiten des Landkreises Würzburg bestätigt.

Die erste Sitzung ist für den 09.07.2020, 15 Uhr, geplant.
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